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Gremien: Datum: TOP: angen. abgel. geänd. angen. abgel enthal. 

Ortschaftsrat Barleben 09.07.2013  x - - 11 0 0 

 
 
vom Mitwirkungsverbot nach §31 GO LSA betroffen:       Herr Jörg Brämer, Herr Karl-Heinz Ölze 
  
 
Mitzeichnung der Ämter / Bereiche: 
Hauptamt 
(HA) 

Finanzen 
(FIN) 

Bauamt 
(BA) 

Serviceamt 
(SV) 

Unternehmer-
büro (UB) 

Regiebetriebe 
(RB) 

Justiziar 
(JU) 

EB WoWi 
(EB) 

 
 
Gegenstand der Vorlage: 
Festlegung der Baumart im Zuge des Ausbaus des Helldamms in der Ortschaft Barleben 
 
Der Ortschaftsrat Barleben beschließt im Zuge des Ausbaus des Helldamms die 
Pflanzung von 4 Bäumen für Baum 1 und 2 die Baumsorte Robinia pseudoacacia 
´Umbraculifera´ ( Kugelrobinie), sowie für Baum 3 und 4 die Baumsorte Prunus pradus 
´Schloß Tiefurt´  (Traubenkirsche)       
   
 
 
 
 
 
 
K e i n d o r f f        Siegel 



 
Mit dem Beschluss BV-0133/2010 wurde durch den Ortschaftsrat Barleben der 
grundhafte Ausbau des Helldamms beschlossen.  
Auf der Grundlage dieser  BV-0133/2010  hat der Ortschaftsrat Barleben die 
Fahrbahnbefestigung, die Gehwegführung,  die Beleuchtung und die Stellflächen für 
den Helldamm beschlossen. 
 
Im Zuge des Ausbaus des Helldamms sind 4 Bäume zu pflanzen. Die BV-0133/2010  
sagt dazu aus, dass kleinkronige Bäume gepflanzt werden sollen. Die genaue 
Bezeichnung bzw. welche  Baumart gepflanzt werden soll, ist aus der   BV-0133/2010 
nicht zu entnehmen. 
 
Für die Bepflanzung des Helldamms werden nachfolgende Bäume zur 
Beschlussfassung durch den Ortschaftsrat Barleben vorgeschlagen: 
 
Baum 1 und 2 (vor dem Wohnblock vorn): 

a) Robinia pseudoacacia ´Umbraculifera´ ( Kugelrobinie)  
oder 

b) Rotdorn 
 
Baum 3 und 4: 

a) Acer campestre ´Elsrijk´  (Feldahorn) 
 oder 

b) Prunus pradus ´Schloß Tiefurt´  (Traubenkirsche)       
(Baum 3 und 4 mind. 24 cm Stammumfang). 

 
 
Der Ortschaftsrat Barleben entscheidet sich für die Baumsorte  
 

Baum 1 und 2           Robinia pseudoacacia ´Umbraculifera´ ( Kugelrobinie)  
 

Baum 3 und 4  Prunus pradus ´Schloß Tiefurt´  (Traubenkirsche)       
 
 
Rechtsgrundlage 
 
GO Land Sachsen – Anhalt 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
 
Kosten der Bearbeitung in EUR 
 

 
«70,00» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kosten der Maßnahme 
 

 JA   NEIN 
1) 2) 3) 4) 

 
Gesamtkosten der 
Maßnahmen 
(Beschaffungs-
/Herstellungskosten) 

Jährliche Folgekosten/ -lasten
Für 3 Jahre 
Entwicklungspflege 

Finanzierung Einmalige oder jährliche 
Haushaltsbelastung 
(Mittelabfluß/Kapitaldienst/Fol
gelasten oder kalkulatorische 
Kosten) 

 
 

 Eigenanteil          
Objektbezogene 
                             Einnahmen 
 

 

  (i.d.R.=                 
(Zuschüsse/ 
Kreditbedarf)           Beiträge) 

 
 
 

    

1.400,00 € 
 

381,00 €/Jahr 2.543,00 €                    
     € 

     € 

 
im Ergebnishaushalt 
 

 JA 
 NEIN 

im Finanzhaushalt 
 

 JA 
 NEIN 

 betreffende  
Buchungsstelle 
KGE 
 
      

 
 
 
Lageplan zum Standort der Bäume 
Beispielfotos zur Baumart 
 
 
 
 
 
 
 


